
Präambel 

Die Bärenherzstiftung sowie die IFB Interessengemeinschaft für behinderte e.V. setzten sich 
zum Ziel ein Hospiz in der Region Leipzig für schwerstkranke Kinder zu bauen und zu 
unterhalten sowie sich für kranke Kinder und deren Angehörige einzusetzen. Als 
überregionales Anliegen im Interesse der Kinder und ihrer Familien konnten mit großem 
Engagement und Arbeit beide freigemeinnützigen Träger wegweisend die Notwendigkeit 
eines solchen Kinderhospizes in der Öffentlichkeit tragen. 

Um das Kinderhospiz insbesondere auch im Bewusstsein der Region Leipzig zu venvurzeln 
und die Initiative vollumfanglich aufzugreifen und zu unterstützen, beschließen die 
Gründungsmitglieder folgende Satzung. 

Satzung 

des Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. 


§ 1 Name und Sitz des Vereins 


1. 	 Der Verein trägt den Namen "Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e. V.". 

2. 	 Der Verein hat seinen Sitz in Leipzig. 

3. 	 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 

1. 	 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. 	 Zweck des Vereins ist die Förderung mildtätiger Zwecke nach § 53 AO und die 
Förderung der Bildung. 

3. 	 Aufgaben des Vereins sind insbesondere die Förderung und Unterstützung des 
Aufbaues und Betriebes des stationär und ambulant tätigen steuerbegünstigten 
Kinderhospizes Bärenherz Leipzig, zu denen insbesondere gehören: 

a) 	 der Betreuung und Pflege von kranken, behinderten oder sonst körperlich oder 
geistig benachteiligten Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, 

b) 	 der Betreuung und Nachbetreuung von betroffenen Eltern und Angehörigen. 
Hierzu zählt insbesondere auch die Optimierung der Betreuung durch eine 
Verbesserung der Koordination zwischen den einzelnen Versorgungsträgern 
und Einrichtungen, 

c) 	 die Aus- und Fortbildung in allen Belangen der Hospizarbeit für Kinder und 
der Arbeit für und mit kranken Kindern sowie Angehörigenbetreuung, 

d) die Beschaffung von Mitteln zur Erfüllung seiner Aufgaben sowie die 
Öffentlichkei tsarbei t. 

4. 	 Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 



§ 3 Gewinne und Vermögen 

1. 	 Mittel zur Erfüllung seiner erhält der 
Mitgliedsbeiträge 


b) und Sachspenden 

c) Zuwendungen 


2. 	 vom zu zahlenden werden die 
Mitgliederversammlung einfacher beschlossen. 
Mitgliederversammlung ist eine Beitragssatzung zu beschließen. 

3. 	 Vereins und nur satzungsgemäße 

"Pf'Ufp,nri,"t werden. 


als 	 Zuwendungen aus 

5. 	 Der keine Person Ausgaben, die des Vereins 
sind oder durch unverhältnismäßig Vergütung 

6. 	 Der ehrenamtlich 

§ 4 Mitgliedschaft 

1. 	 Vereins können und juristische Personen werden, 

unterstützen. 


2. 	 Der Antrag 

Aufnahme 

Ablehnung 


3. 	 Die durch Tod Austritt oder 

Der Austritt kann gegenüber Vorstand schriftlich erklärt 
werden. Die wird zum Schluss Geschäftsjahres wirksam, wenn sie dem 
Vorstand ",tp,~t"'T'" einen Monat vor Jahres ~~'~_""~H'~_H 

5. 	 Mitglieder die oder Weise den 
Interessen durch den Vorstand ausgeschlossen 
werden. Über Vorstand mit 2/3 Mehrheit der gewählten 

§ 5 Organe 

des Vereins Mitgliederversammlung. Die 
Mitgliederversammlung beschließen. 
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§ 6 Vorstand 

(§ 26 BGB) besteht aus Vorsitzenden, dem 
Die Mitgliedsversammlung beschließen, dass 

Anzahl von Vorstandsmitgliedern erweitert wird. 

2. 	 vertritt den Übrigen vertreten Immer zwei 
den Verein 

3. 	 von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 
bis zur Bestellung des nächsten 1m 

dem Ausscheiden aus Verein. Die Wiederwahl 

4. 	 Bei Ausscheiden der Vorstand zur 
nächsten Mitgliederversammlung ein zu bestellen. 

5. 	 Der Vorstand jedes einzelne der in 
der Mitgliederversammlung anwesenden 

6. 	 Der berechtigt, an zu 
übertragen. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

1. 	 Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

2. 	 Außerordentliche Mitgliederversammlungen wenn 
des Vereins es oder wenn unter 
Grunde vom 

3. 	 Zu den Aufgaben Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 

a) die Jahresberichts, 

b) die des Kassenberichts, 


c) die Entlastung Vorstands, 


d) die Wahl 


e) die Wahl 


f) die Wahl 


die Wahl des 

h) die Festsetzung Mitgliedsbeitrages bzw. "'-'''''''''-'LU.'''''''' Bei tragssatzung, 


i) Übernahme 


j) Satzungsänderungen, 


k) die Auflösung 
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4. Die Einberufung der 
Tagesordnung zusammen unter 
durch den Vorstands vorsitzenden 

der Aufgabe zum 
Mitglied eine Email-Adresse 
durch das Mitglied genannte 

beim Versammlungsleiter 
Versammlungsleiter kann 

Tagesordnung schriftlich an diesen zu 
über die Ergänzung der Tagesordnung 

mit 

5. ist jede ordnungsgemäß 
mit Stimmenmehrheit der 
vorsieht, getroffen. Eine Änderung 

der 2/3 Mehrheit der anwesenden 
Mehrheit der anwesenden bzw. 
Mitgliederversammlung kann die Aufnahme 

einfacher Mehrheit der 
im Sinne des 

handelt und diese 
HhJ'.UAUU\U<t"...u oder Wahlen zählen 

Mehrheit 

u,o.,1"O,.o.

6. HU'UL....,,,,U'wU abgestimmt. Auf 
und geheim abzustimmen. 

von HU.UU\".> anwesenden 

7. Verhinderungsfall der stellvertretende 
""U,""lAi:', soweit die Mitgliederversammlung 

Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 
ordnungsgemäße Einberufung, die Zahl der 

""''''''''''''I'''''''''' zu enthalten hat. Die Niederschrift 

§ 8 Kuratorium 

1. 

herausgestellten Leistungen sollte 
Stiftung Bärenherz dem Kuratorium 

3. Die Mitgliederversammlung 
Schirmherrschaft zu 

kann Mitglied des Kuratoriums bitten, 
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§ 9 Beirat 

Die Mitgliederversammlung kann 
den V orstand. Beirat ist 
teilzunehmen. Beirat beschließt 

Errichtung eines 1-<"">'<1"r" 

an den 
seine Geschäftsordnung. 

beratend 

§ 10 Rechnungsprüfer 

Die Mitgliederversammlung 
dem Vorstand fur 
und verpflichtet, die 
Verwendung der Mittel zu 
Mitgliederversammlung zu berichten. 

in der 

§11 

1. Beschluss über 
anwesenden Mitglieder 

Mehrheit der 

2. des bei 
des Vereins an Stiftung 

und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke 
Leipzig zu Vel[Wt~nUlen. 
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